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FAQ ASP-Wildschwein 

Afrikanische Schweinepest: Wichtige Fragen bei einem Ausbruch der ASP  

im Wildschweinebestand in Deutschland 

 

 

 

 

In diesen FAQ haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Wild-

schweinebestand unter Einbindung externer Quellen zusammengefasst.  

Diese FAQ dienen lediglich der Beantwortung der häufigsten Fragen und ersetzen nicht ein für den Krisenfall not-

wendiges unternehmensbezogenes Krisenhandbuch. Das Muster-Krisenhandbuch finden Sie zum Download unter: 

https://www.raiffeisen.de/drv-muster-krisenhandbuch-asp-zum-download. 
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1 Was ist die Afrikanische Schweinepest? 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist ein Virus, an dem ausschließlich Schweine (Haus- und Wildschweine) er-

kranken können. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände und Fut-

ter übertragen werden. 

Da die Krankheit nicht auf den Menschen oder andere Tierarten übertragbar ist, besteht keine Verbrauchergefähr-

dung. 

 

2 Ist die ASP schon in Deutschland? 

Nein, bisher ist in Deutschland noch kein Fall der ASP aufgetreten.  

Aber in den angrenzenden EU-Ländern Polen und Belgien sind in Grenznähe zu Deutschland Fälle der ASP bei 

Wildschweinen amtlich bestätigt.  

Mit dem Durchführungsbeschluss der EU vom 6. Dezember 2019 reicht die Restriktionszone Polens nun bis zur 

deutschen Grenze. Sie können den aktuellen Stand entweder auf der Seite des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) oder 

auf der Seite der EU-Kommission einsehen.  

Die Karte der EU-Kommission vom 12.12.2019 zeigt den derzeitigen Ausbruchsstand. Sie können die Karte auch 

hier abrufen. 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
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3 Wer ist Ihr behördlicher Ansprechpartner bei einem Ausbruch in Deutschland? 

Erster Ansprechpartner ist jeweils die nach Landesrecht zuständige Behörde. In der Regel sind dies die Veteri-

närämter der Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Übersicht nach Bundesländern sortiert finden Sie auf der 

Homepage des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e.V. 

Die genossenschaftlichen Unternehmen sollten auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet sein. Es empfiehlt sich 

bereits jetzt, vor einem möglichen Ausbruch, die zuständige Behörde zu ermitteln und ggf. in Kontakt zu treten, um 

im Krisenfall die Maßnahmen und Ansprechpartner zu kennen. 

 

4 ASP-Fall bei WILDSCHWEINEN in Deutschland – was passiert? 

Von praktischer Bedeutung ist die Einrichtung von Restriktionszonen. Sobald ein ASP-Fall bei einem Wildschwein 

in Deutschland amtlich bestätigt wird, muss die zuständige Behörde sofort Restriktionszonen einrichten.  

Im Fall eines Ausbruchs bei Wildschweinen wird ein Gefährdetes Gebiet (ca. 15 km Radius) festgelegt und eine 

Pufferzone (ca. 45 km Radius) eingerichtet. Innerhalb des Gefährdeten Gebietes kann um den Fundort des ASP-

Wildschweines noch ein Kerngebiet eingerichtet werden. 

 

https://www.amtstierarzt.de/adressen/untere-veterinaerbehoerden
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4 Darf ich als Transporteur landwirtschaftliche Betriebe in Restriktionszonen befahren? 

a) Warentransport inkl. Futtermittel 

Bei einem ASP-Fall Wildschwein ist der Warentransport weiterhin möglich.  

Sollte es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb OHNE Schweinehaltung handeln, sind keine gesonderten 

Maßnahmen nach Schweinepest-Verordnung (SchwPestV) zu beachten.  

Es sollten besondere Maßnahmen beim Befahren von landwirtschaftlichen Betrieben MIT Schweinehaltung be-

achtet werden. Diese werden im DRV-Musterkrisenhandbuch vollumfänglich dargestellt.  

Die zuständige Behörde kann Beschränkungen des Fahrzeug- und Personenverkehrs im Kerngebiet erlassen. Zu-

dem kann die Behörde auch Regelungen zu Reinigung und Desinfektion festlegen. Eine enge Rücksprache mit 

dem Landwirt und der zuständigen Behörde wird daher dringend empfohlen, um Routen entsprechend zu planen.  

Weiter sollte in Vorbereitung auf dieses Szenario das Management der Hygiene-Maßnahmen allen betroffenen Mit-

arbeitern klar sein. Eine Übersicht der empfohlenen Maßnahmen finden Sie im DRV-Musterkrisenhandbuch unter 

den Kapiteln 4.3 und Kapitel 8. (ab Seite 61). 

SONDERFALL: Anlieferung/Verkauf von Gras, Heu und Stroh aus Gefährdetem Gebiet 

Es ist zu beachten, dass Gras, Heu und Stroh, das im Gefährdeten Gebiet gewonnen worden ist, nicht zur Verfütte-

rung an oder als Einstreu oder Beschäftigungsmaterial für Schweine verwendet werden darf.  

Es kann erst verwendet werden, wenn es früher als sechs Monate vor der Festlegung des Gefährdeten Gebietes 

gewonnen worden ist, vor der Verwendung mindestens für sechs Monate vor Wildschweinen sicher geschützt gela-

gert oder für mindestens 30 Minuten einer Hitzebehandlung bei mindestens 70 °C unterzogen wurde, § 14d Abs. 5 

Nr. 5 SchwPestV. Im Kerngebiet kann es zu Beschränkungen des Fahrzeug-und Personenverkehrs und Absper-

rung des Kerngebiets oder Teilen des Kerngebiets (Umzäunung) kommen. Die Maßnahmen können sich auch nur 

auf die forst- und landwirtschaftlichen Flächen beziehen. 

b) Milchabholung 

Die Milchabholung auf reinen Milchviehbetrieben ist zu jeder Zeit uneingeschränkt möglich.  

Es kommt nur bei Gemischtbetrieben mit Schweinehaltung ggf. zu behördlichen Auflagen oder Maßnahmen. In-

wiefern auch getrennte Betriebseinheiten dennoch einen Betrieb/Gemischtbetrieb im Sinne der SchwPestV darstel-

len, kann nur über eine Risikoabschätzung der zuständigen Behörde geklärt werden. 

https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2019-01/DRV_Muster-Krisenhandbuch_ASP_Version_1.1.pdf
https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2019-01/DRV_Muster-Krisenhandbuch_ASP_Version_1.1.pdf
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Die niedersächsische Milchwirtschaft hat eine Maßnahmenübersicht zur Milchabholung bei Ausbruch der ASP erar-

beitet.  

c) Tiertransport 

aa) Grundsatz 

Tiertransporte, bis auf SCHWEINETRANSPORTE, sind in und aus den Restriktionszonen möglich.  

Grundsätzlich ist der Transport von lebenden Schweinen, frischem Schweinefleisch und Schweineflei-

scherzeugnissen (von Haus- und Wildschweinen) in und aus einem Gefährdeten Gebiet oder aus der Puf-

ferzone verboten. 

Dieses Verbot ist in § 14f SchwPestV geregelt. Demnach dürfen Schweine aus einem Betrieb, der in einem Gefähr-

deten Gebiet gelegen ist, in das sonstige Inland nicht verbracht werden, § 14f Abs. 1 Nr. 1 SchwPestV.  

bb) Ausnahmen 

ABER die zuständige Behörde kann für diesen Fall (§ 14f Abs. 1 Nr. 1 SchwPestV) Ausnahmen für das Verbringen 

von Schweinen genehmigen, wenn gemäß § 14f Abs. 2 SchwPestV 

 die Schweine seit ihrer Geburt oder während eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor dem Ver-

bringen in dem Betrieb gehalten und innerhalb von 30 Tagen vor dem Verbringen keine Schweine aus 

einem gefährdeten Gebiet in den Betrieb eingestellt worden sind,  

 

und 

 

 die Schweine 

o innerhalb von zehn Tagen vor dem Verbringen virologisch auf das Virus der Afrikanischen Schwei-

nepest und innerhalb von 24 Stunden vor dem Verbringen klinisch nach Kapitel IV Teil D des An-

hangs der Entscheidung 2003/422/EG auf Afrikanische Schweinepest jeweils mit negativem Ergeb-

nis untersucht worden sind,  

oder 

o aus einem Betrieb stammen, dessen Schweine von der zuständigen Behörde mindestens zweimal 

jährlich im Abstand von mindestens vier Monaten 

 klinisch nach Kapitel IV Teil D des Anhangs der Entscheidung 2003/422/EG auf Afrikani-

sche Schweinepest und 

 wenn die Schweine älter als 60 Tage sind, virologisch auf das Virus der Afrikanischen 

Schweinepest 

https://milchland.de/wp-content/uploads/2019/10/Massnahmenuebersicht-Milchabholung-bei-Ausbruch-der-ASP_201218.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/__14f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/__14f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/__14f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/__14f.html
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jeweils mit negativem Ergebnis untersucht worden sind. 

AUCH kann eine Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Behörde für den Fall des unmittelbaren Verbrin-

gens aus dem Gefährdeten Gebiet zur Schlachtung erteilt werden, wenn gemäß § 14f Abs. 3 SchwPestV 

 die Schweine seit ihrer Geburt oder während eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor dem Ver-

bringen in dem Betrieb gehalten und die über vier Monate alten Schweine des Bestandes nach Kapitel 

IV Teil D des Anhangs der Entscheidung 2003/422/EG untersucht worden sind, 

 die Schweine 

o innerhalb von zehn Tagen vor dem Verbringen virologisch im Rahmen einer Stichprobenuntersu-

chung auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest untersucht worden sind, um mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 95 vom Hundert und einer angenommenen Prävalenzschwelle von fünf vom Hun-

dert befallene Bestände zu erkennen und am Tag des Verbringens klinisch nach Kapitel IV Teil D 

des Anhangs der Entscheidung 2003/422/EG mit negativem Ergebnis auf Afrikanische Schweine-

pest untersucht worden sind,  

 

oder 

 

o aus einem Betrieb stammen, dessen Schweine von der zuständigen Behörde mindestens zweimal 

jährlich im Abstand von mindestens vier Monaten 

 

 klinisch nach Kapitel IV Teil D des Anhangs der Entscheidung 2003/422/EG mit negativem 

Ergebnis auf Afrikanische Schweinepest untersucht worden sind und, 

 wenn die Schweine älter als 60 Tage sind, virologisch im Rahmen einer Stichprobenunter-

suchung auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest untersucht worden sind, um mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von 95 vom Hundert und einer angenommenen Prävalenzschwelle 

von zehn vom Hundert befallene Bestände zu erkennen,  

und 

 sichergestellt ist, dass 

o die Schweine ohne Zwischenhalt zu einer von der zuständigen Behörde bestimmten Schlachtstätte 

verbracht werden und 

o der Versand mindestens 24 Stunden vor dem Verbringen der für den Versandort und der für die 

Schlachtstätte zuständigen Behörde angezeigt wird. 

Das DRV-Musterkrisenhandbuch beinhaltet in Kapitel 8. für die Bundesländer NRW und Niedersachsen abge-

stimmte behördliche Anträge für Ausnahmegenehmigungen. Diese müssen vom schweinehaltenden Betrieb bean-

tragt werden und sollten von den Genossenschaften zur Hilfestellung an die Betriebe weitergegeben werden.  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/schwpestv_1988/__14f.html
https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2019-01/DRV_Muster-Krisenhandbuch_ASP_Version_1.1.pdf
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5 Wie kommt die Genossenschaft an aktuelle Informationen im Fall eines Ausbruchs? 

Der DRV stellt nach einem ASP-Ausbruch täglich oder ggf. mehrmals täglich aktuelle Informationen zum Krisenge-

schehen zur Verfügung. Diese werden in das Intranet eingepflegt, per Newsletter verschickt bzw. dem E-Mailvertei-

ler zur Verfügung gestellt. Anmeldungen für den E-Mailverteiler können unter info@drv.raiffeisen.de Stichwort 

„ASP-Krisenverteiler“ vorgenommen werden.  

 

6 Wie gehe ich mit Verbraucheranfragen um? 

Im DRV-Musterkrisenhandbuch finden Sie unter Kapitel 8. Textbausteine für Pressemitteilungen und Öffentlichkeits-

arbeit. Zudem können Sie Verbraucher auch auf die Seiten des FLI und Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft verweisen.  

 

7 Wer sind Ihre Ansprechpartner beim DRV? 

Abteilung Vieh- und Fleischwirtschaft                                             Abteilung Recht und Steuer 

  

https://www.raiffeisen.de/mitgliederbereich
mailto:info@drv.raiffeisen.de
https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2019-01/DRV_Muster-Krisenhandbuch_ASP_Version_1.1.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00009612/FLI-Information_FAQ_ASP20180115.pdf
https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html

